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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1998

Norm

ABGB §918 Ia

ABGB §918 IIa

ABGB §1167

Rechtssatz

Weiß und verschweigt der Unternehmer einen (erheblichen) Mangel, so kommt eine schlüssige Zustimmung des

Bestellers zur Übernahme des Werkes in der Regel nicht in Betracht. Übernimmt der Besteller ohne zeitgerechte

Beanstandung, so tritt Ablieferung ein, und zwar auch insoweit, als es um nicht erkannte Mängel, und wohl auch um

nicht erkennbare Mängel geht.
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